Entwurf


Satzung des Diakonievereins Freudenstadt-Wittlensweiler











§ 1


Name, Sitz





Der Verein führt den Namen „Diakonieverein Freudenstadt-Wittlensweiler.“ Er hat seinen Sitz in Freudenstadt-Wittlensweiler.


Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht ...... unter der Nr. ...... eingetragen.








§ 2


Zweck, Aufgaben





(1) Der Verein versteht seine Arbeit als Lebens- und Wesensäußerung der Kirche  Christi und als Auftrag zur Ausübung christlicher Nächstenliebe. Insbesondere tritt er für die Würde und die Selbständigkeit des menschlichen Lebens ein.





(2) Er hat den Zweck, in Zusammenarbeit mit der Diakoniestation Freudenstadt eine  sachgemäße Versorgung der Einwohner von Wittlensweiler in der Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpflege zu unterstützen.





(3) Zu den Aufgaben des Vereins gehören das Einziehen der Mitgliedsbeiträge, die Unterstützung der Pflegekräfte und die Durchführung  von Veranstaltungen zum Thema Krankenpflege, Gesundheitsfürsorge usw.





(4) Jedes Mitglied im Diakonieverein hat drei Monate nach Beitritt zum Diakonieverein ein Recht auf Anwendung der ermäßigten Gebührensätze, entsprechend der Gebührenordnung der Diakoniestation Freudenstadt.





(5) Die Mittel die dem Verein  nach Abzug des Beitragsanteils an die Diakoniestation verbleiben, sind insbesondere zu verwenden für  





a) Information, Beratung und Betreuung von Pflegebedürftigen, sowie deren pflegenden               Angehörigen


b) Nachbarschaftshilfe/Besuchsdienste


c) seelsorgerische Gespräche und Handlungen


d) Sterbebegleitung.








§ 3


Gemeinnützigkeit





(1) Der Verein erfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“  der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.





(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ausschließlich ehrenamtlich aus.





§ 4


Mitgliedschaft





(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die geschäftsfähig  und bereit ist, den Beitrag, der vom Verein festgesetzt wird, jährlich zu bezahlen. Ehepaare sowie Eltern mit unterhaltspflichtigen Kindern gelten als je ein Mitglied, Andere in der Hausgemeinschaft lebende Personen, die ein eigenes Einkommen haben, müssen eine eigene Mitgliedschaft erwerben. In Härtefällen kann der Vorstand auf Antrag von der Bezahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages befreien.





(2) Der Beitritt zum Diakonieverein kann jederzeit  durch schriftliche Anmeldung beim Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem Rechner oder der Krankenschwester, sowie durch Einzahlung des Beitrages für das laufende Jahr erfolgen. Mit dem Beitritt erkennt das Mitglied die Bestimmungen des Diakonievereins an.





(3) Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 01. Juni des lfd. Jahres an den Rechner zu bezahlen. Über die Höhe des Beitrags entscheidet die Mitgliederversammlung.





Die Mitgliedschaft erlischt zum Jahresende bei:


a) schriftlicher Abmeldung beim Vorsitzenden des Vereins


b) Wegzug


c) Ausschluss aus dem Verein aus einem wichtigen Grund (etwa Nichterfüllung der Beitragspflicht oder anderer Forderungen des Vereins)





Bei Aufnahme in ein Alten- oder Pflegeheim erlischt die Beitragspflicht und auch der Anspruch auf Leistungen.





§ 5


Geschäftsjahr





Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.








§ 6


Organe des Vereins





Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.


























§ 7


Mitgliederversammlung





(1) Die Mitgliederversammlung nimmt folgende Aufgaben wahr:





a) sie wählt ein Vorstandsmitglied





b) sie wählt die Rechnerin/ den Rechner





c) sie wählt die Schriftführerin/ den Schriftführer.





d) sie wählt zwei Rechnungsprüfer/innen auf die Dauer von zwei Jahren.





e) sie nimmt die Berichte des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegen und entlastet den Vorstand.





f) sie nimmt den Lage- und Arbeitsbericht der Diakoniestation entgegen





g) sie beschließt über  Satzungsänderungen sowie  die Auflösung des Vereines.





(2) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich von der / dem Vorsitzenden durch Einladung und Bekanntmachung der Tagesordnung im kommunalen Mitteilungsblatt der Ortschaft Wittlensweiler einberufen. Jedes Vereinsmitglied, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist stimmberechtigt. Die Mitgliederversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit diese Satzung keine anderen Stimmverhältnisse vorsieht. Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.





(3) Zu einem Beschluss über die Änderung des Zweckes , der Satzung oder die Auflösung des Vereins ist eine 2/3 Stimmenmehrheit der bei der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder notwendig.





(4) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der / dem Vorsitzenden und der Schriftführerin / dem Schriftführer zu unterzeichnen und von der Mitgliederversammlung bei ihrer nächsten Sitzung zu genehmigen ist.





§ 8


Vorstand





(1) Der Vorstand besteht aus


a) dem  gewählten Vorstandsmitglied


b) der Rechnerin / dem Rechner, 


c) der Schriftführerin / dem Schriftführer


d) einem vom Kirchengemeinderat entsandten Mitglied der Ev. Kirchengemeinde


e) dem Pfarrer der ev. Kirchengemeinde Wittlensweiler


f)  dem Ortsvorsteher oder einem seiner Stellvertreter.


Die Amtszeit des Vorstandes beträgt vier Jahre. Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt, Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.


Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied vorzeitig aus seinem Amt aus, beruft der Vorstand bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, bei der eine Nachwahl durchzuführen ist, ein weiteres Mitglied.





(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende/ den Vorsitzenden und die stellvertretende Vorsitzende/den stellvertretenden Vorsitzenden.





(3) Die Vertretung des Vereins  im Sinne des § 26 BGB besteht aus der/dem Vorsitzenden und der dem stellvertretenden Vorsitzenden. Sie sind einzelvertretungsberechtigt; sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Im Innenverhältnis ist die Vertretung der/des Vorsitzenden durch die stellvertretende Vorsitzende/den stellvertretenden Vorsitzenden auf den Verhinderung- oder Auftragsfall beschränkt.





(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:





a) Umsetzung von Richtlinien und Beschlüsse der Mitgliederversammlung 





b) Verantwortung für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Vereines und die Genehmigung von Kooperationsbeziehungen; die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung bleibt hiervon unberührt.





c) Organisation von Maßnahmen zu Sponsoring, Marketing und zur Öffentlichkeitsarbeit.





d) Beratung und Erstellung der Jahresrechnung





e) Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 4 dieser Satzung 





(5) Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Die Beschlussfassung des Vorstandes kann Ausnahmsweise auch schriftlich im Umgang erfolgen.





(6) Die/Der Vorsitzende beruft den Vorstand unter Angabe der Tagesordnung ein. Über die Sitzungsergebnisse und Beschlüsse wird eine Niederschrift erstellt, die von der/dem Vorsitzenden und der Schriftführerin/dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.





§ 9


Verwaltung, Rechnung Finanzierung





(1) Die Kasse und die Rechnung (Einnahmen, Ausgaben) des Vereines wird von der Rechnerin/dem Rechner geführt.





(2) Die Mitgliedsbeiträge werden bis spätestens zum 1. Juni eines  Rechnungsjahres fällig.





Die Aufwendungen des Vereins werden über die Mitgliedsbeiträge und die Zuwendungen Dritter finanziert.











§ 10


Öffentlichkeitsarbeit





Veröffentlichungen, insbesondere zu den Aufgaben, Leistungen und Aktivitäten des Vereines, erfolgen im redaktionellen Teil der Publikationen der Kirchengemeinden und im amtlichen Mitteilungsorgan des Stadtteils  Wittlensweiler. Soweit Kosten entstehen, übernimmt diese der Verein.





§ 11


Auflösung





(1) Bei einer Auflösung des Vereins verwaltet der zum Zeitpunkt des Auflösungsbeschlusses amtierende Vorstand den Verein.





(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist des Vermögen nach Rücksprache mit dem Finanzamt für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden.





§ 12


Sonstige Bestimmungen





Diese Satzung ersetzt die Satzung des früheren Krankenpflegevereins Wittlensweiler vom .... sie tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom ..... sowie mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
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